
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1984/1/19 6Ob813/83
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.01.1984

Norm

ABGB §367 E

ABGB §1054

HGB §366

Rechtssatz

Der Schluß, ein Pfandgläubiger komme als Verkäufer nicht in Betracht, ist verfehlt, weil ihn der Pfandeigentümer auf

Grund von Abmachungen im Zusammenhang mit der Pfandverwertung zu einer Verfügung über die Pfandgegenstände

in diesem Sinne ermächtigt haben konnte.
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